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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. FEICHTER über die Beschwerde von XXXX , StA. Somalia,

gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 16.06.2020, Zl 1241307801-200182560, zu

Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer (in der Folge auch BF), ein somalischer Staatsangehöriger, stellte am 06.08.2019 seinen

ersten Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Zu seiner Person liegen folgende EURODAC-Treffermeldungen jeweils der Kategorie 1 (Asylantragstellung) vor:

•        Italien vom 5.7.2011

•        Schweden vom 20.9.2013
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•        Schweden vom 7.10.2015

•        Deutschland vom 18.5.2016

•        Frankreich vom 12.10.2016

2.       Bei der Erstbefragung durch Organe des öMentlichen Sicherheitsdienstes am 06.08.2019 gab der

Beschwerdeführer eingangs an, Somalisch als Muttersprache zu haben und Italienischkenntnisse auf dem Niveau B 1

(mittel) zu haben, jedoch diese Sprache nicht in Wort und Schrift zu beherrschen. Dann führte er im Wesentlichen aus,

er habe sein Heimatland im Juni 2008 verlassen und sei illegal mit dem Bus nach Äthiopien gefahren. Nach acht

Monaten habe er sich über den Sudan nach Libyen begeben, wo er zirka drei Jahre im Gefängnis gewesen sei. Nach

seiner Entlassung sei er im Juni 2011 in Italien eingereist, wo er im Jahr 2012 Asylstatus bekommen habe. Im Jahr 2013

habe er sich nach Schweden begeben, wo er einen Asylantrag gestellt habe, der abgewiesen worden sei. Er habe sich

dann nach Italien zurückbegeben und dort zirka zwei Jahre gelebt. Im Jahr 2015 habe er sich nach Deutschland

begeben und das Verfahren über den von ihm dort gestellten Antrag nicht abgewartet, zumal er im Jahr 2016 nach

Frankreich weitergereist sei, wo er ebenfalls einen Asylantrag gestellt habe, der abgelehnt worden sei. Zwischenzeitig

habe er sich im Oktober 2016 nach Italien begeben, um sein Reisedokument zu erneuern. Ende 2016 bis Mai 2019

habe er in Malta gelebt; dort habe er einen Asylantrag gestellt, ein Arbeitspapier erhalten und als Koch gearbeitet. Er

verfüge über ein italienisches Reisedokument, einen „Titolare di protezione sussidaria“, ausgestellt am 26.10.2016 und

gültig bis 12.11.2020. Befragt, was gegen eine Rückkehr in diese Länder sprechen würde, antwortete der

Beschwerdeführer, seine Familie lebe in Österreich. Zu seinen familiären Verhältnissen führte er aus, er sei verheiratet

und seine Ehefrau samt zwei Kindern würden in Österreich mit Status leben. Seine Gattin und er selbst hätten das

Sorgerecht für die Kinder. Seine Mutter sei verstorben, sein Vater, seine Brüder und seine Schwestern würden alle in

Somalia leben.

3.       Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl richtete am 8.8.2019 auf Art 34 der Verordnung (EU) 604/2013 des

Europäischen Parlaments und des Rates (Dublin III-VO) gestützte Informationsersuchen an Italien, Schweden,

Deutschland, Frankreich und Malta.

Mit einem am 14.8.2019 via DubliNET eingelangten Schreiben gaben die französischen Behörden bekannt, dass der

Beschwerdeführer am 12.10.2016 einen Asylantrag gestellt habe, ein Wiederaufnahmeersuchen von den

schwedischen Behörden wegen subsidiären Schutzes und des bis 12.11.2020 gültigen Aufenthaltstitels in Italien

abgelehnt worden sei und der Beschwerdeführer zur geplanten Überstellung nach Italien nicht erschienen sei.

Die maltesischen Behörden teilten mit Schreiben vom 14.08.2019 mit, dass der Beschwerdeführer am 25.07.2017 in

Malta internationalen Schutz beantragt habe, ein Informationsersuchen an Italien unbeantwortet geblieben sei und

seitens der französischen Behörden bekannt gegeben worden sei, dass der Beschwerdeführer in Italien subsidiär

schutzberechtigt sei und von seinen drei minderjährigen Kindern namens XXXX begleitet worden sei.

Mit Schreiben vom 19.08.2019 gaben die italienischen Behörden bekannt, dass dem Beschwerdeführer ein bis

12.11.2020 gültiger Aufenthaltstitel aufgrund der Gewährung subsidiären Schutzes in XXXX ausgestellt worden sei.

Die schwedischen Behörden teilten im Schreiben vom 19.08.2019 mit, der Beschwerdeführer habe am 20.09.2013 und

am 07.10.2015 Asylanträge gestellt. Wegen subsidiären Schutzes in Italien und eines bis 12.11.2020 gültigen

Aufenthaltstitels sei das Asylbegehren in Schweden abgelehnt („dismissed“) worden.

Am 21.08.2019 langte die Antwort der deutschen Behörden ein, worin ausgeführt wurde, der Beschwerdeführer sei am

12.8.2015 in das deutsche Bundesgebiet eingereist und habe am 14.02.2017 einen Asylantrag gestellt, der wegen

Flüchtlingsschutzes in Italien mit Bescheid vom 13.03.2017 abgelehnt worden sei. Der Beschwerdeführer habe gegen

diesen Bescheid Klage erhoben und sei am 01.05.2017 untergetaucht, woraufhin das Verfahren wegen Nichtbetreibens

am 12.09.2017 eingestellt worden sei. Am 20.12.2017 sei der Beschwerdeführer – aus Österreich kommend –

aufgegriffen und zurückgewiesen worden.

4.       Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 05.09.2019, an der

auch ein Rechtsberater teilnahm, gab der Beschwerdeführer an, er sei gesund. In Österreich würden seine schwangere

Frau und seine zwei Kinder wohnen. Er lebe von seiner Familie getrennt, weil er nur die „grüne Karte“ habe und nicht

mit seiner Familie wohnen dürfe. Jeden Abend würden sie zu ihm nach Traiskirchen kommen. Ein Tnanzielles

Abhängigkeitsverhältnis bestehe nicht. Seit zehn Jahren würden sie schon getrennt leben, weil er den Kontakt zu



seiner Familie verloren hätte, als er Somalia verlassen habe. Später sei seine Familie umgezogen und er hätte nur die

Festnetznummer gehabt. In Italien habe sein Mitbewohner Besuch bekommen und dieser Mann habe ihm gesagt, dass

seine Frau in Österreich sei. So habe er die Kontaktdaten bekommen. Das sei Ende April gewesen und Anfang Mai sei

er nach Österreich gekommen. Im österreichischen Bundesgebiet lebe er mit keiner sonstigen Person in

Familiengemeinschaft oder familienähnlicher Lebensgemeinschaft und es bestünden auch keine anderen Bindungen

zu Österreich. Er lebe von der Grundversorgung, habe noch keine Deutschkurse besucht und sei nicht Mitglied in

Vereinen oder sonstigen Organisationen. Am Donnerstag letzter Woche habe er begonnen, in seiner Unterkunft

Geschirr zu waschen und zu putzen, wofür er am Tag neun Euro bekomme.

Damit konfrontiert, dass beabsichtigt sei, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß 

§ 4a AsylG zurückzuweisen und ihn aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Italien auszuweisen, machte der

Beschwerdeführer geltend, er wolle hier in Österreich bei seiner Familie bleiben, weil er sie zehn Jahre nicht gesehen

habe. Jeder Vater wolle bei seinen Kindern leben. Er sei acht Jahre in Italien aufhältig gewesen und nach Österreich

gekommen, weil er mit seiner Familie leben wolle. Auf die Frage, wieso seine Familie nicht nach Italien gegangen sei,

antwortete der Beschwerdeführer, er habe nicht gewusst, dass seine Familie in Österreich wohne.

5.       Mit dem Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 10.09.2019 wurde der Antrag des

Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 06.08.2019 gemäß § 4a AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen

und ausgesprochen, dass er sich nach Italien zurückzubegeben habe (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wurde dem

Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt

(Spruchpunkt II.) und gegen ihn gemäß § 61 Abs 1 FPG die Außerlandesbringung angeordnet und festgestellt, dass

demzufolge seine Abschiebung nach Italien gemäß § 61 Abs. 2 FPG zulässig sei (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer in

Italien subsidiär Schutzberechtigter sei und dort Schutz vor Verfolgung gefunden habe. Es seien keine stichhaltigen

Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden, dass der Beschwerdeführer tatsächlich konkret Gefahr laufen

würde, in Italien Folter oder unmenschlicher respektive erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu

werden, oder dass ihm eine Verletzung der durch Art 3 EMRK gewährleisteten Rechte drohen könnte. Die

Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG seien in seinem Fall nicht gegeben. Die

Außerlandesbringung stelle keinen unzulässigen EingriM in das Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens dar,

zumal der Beschwerdeführer mit seiner Familie nicht im gemeinsamen Haushalt lebe, rund zehn Jahre keinen Kontakt

gehabt habe und von ihr Tnanziell nicht abhängig sei. Die Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet sei relativ kurz und es

hätten sich keine Hinweise auf eine besondere Integrationsverfestigung seiner Person in Österreich ergeben.

6.       Gegen diesen vom Beschwerdeführer am 11.09.2019 persönlich übernommenen Bescheid richtete sich die

fristgerecht am 24.9.2019 durch die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers eingebrachte Beschwerde, worin im

Wesentlichen geltend gemacht wurde, dass die Anordnung zur Außerlandesbringung zu einer Verletzung von Art 8

EMRK führen würde. Darüber hinaus sei Art 24 GRC zu berücksichtigen, wonach das Wohl des Kindes eine vorrangige

Erwägung zu sein habe und jedes Kind Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu

beiden Elternteilen habe. Die Frage der Tnanziellen Abhängigkeit und des in den letzten zehn Jahren fehlenden

gemeinsamen Haushaltes sei nicht relevant, vielmehr sei maßgeblich, dass der Beschwerdeführer der Ehegatte und

der Vater der angeführten Familienangehörigen sei. Weiters sei darauf hinzuweisen, dass dem Beschwerdeführer ein

Schutzstatus in Österreich zuerkannt worden wäre, wenn die Dublin III-VO zur Anwendung gekommen wäre.

7.       Die Beschwerdevorlage langte am 01.10.2019 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

8.       Eine Einsicht in die zum damaligen Zeitpunkt beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Beschwerdeverfahren

W256 2192498-1, W256 2192496-1 und W256 2192497-1 betreMend die vom Beschwerdeführer als Ehefrau

angegebene XXXX die als Tochter bezeichnete XXXX und den als Sohn angegebenen XXXX hat insbesondere Folgendes

ergeben:

XXXX stellte für sich und ihre beiden Kinder XXXX am 21.12.2017 Anträge auf internationalen Schutz im

österreichischen Bundesgebiet.

Am 22.12.2017 fand dazu eine Erstbefragung statt, wobei XXXX insbesondere angab, verheiratet zu sein. Befragt nach

Familienangehörigen im Herkunftsland oder einem anderen Drittstaat nannte sie unter anderem ihren Ehemann: „

XXXX , Alter unbekannt ca. 35 Jahre alt, Aufenthaltsort unbekannt. Keinen Kontakt seit 2009“. Somalia habe sie
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gemeinsam mit ihren Kindern am 13.12.2017 verlassen und sie seien nach einem ungefähr einwöchigen Aufenthalt in

der Türkei am 19.12.2017 von Istanbul nach Wien geflogen.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme am 28.02.2018 gab die angebliche Ehefrau des BF unter anderem zu

Protokoll (unkorrigiert):

„(…) LA: Wie ist Ihr Familienstand?

VP: Ich bin verheiratet, aber ich weiß nicht, wo sich mein Mann befindet.

LA: Wie erfolgte die Eheschließung? (traditionell, standesamtlich; falls traditionell – wurde sie beim Amt registriert?)

VP: Es war eine traditionelle Eheschließung.

LA: Sind Sie im Besitz einer Heiratsurkunde oder sonstigen Bescheinigung über Ihre Eheschließung?

VP: Nein.

Nachgefragt, auch nie besessen.

Befragt, wann die Eheschließung stattfand, gebe ich an, dass es 2005 war. Es war Ende August, an den Tag kann ich

mich nicht erinnern. Es war ein Mittwoch.

LA: Wie alt waren Sie bei der Eheschließung?

VP: Vielleicht 17, vielleicht 16 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher.

Befragt, wo die Eheschließung stattfand, gebe ich an, dass es in Mogadischu war.

LA: Wo genau?

VP: In einem Haus.

Nachgefragt, in unserem Haus.

Befragt, vom wem die Zeremonie der Eheschließung durchgeführt wurde, gebe ich an, dass ein älterer Mann dort war,

ein Scheich. Mein Bruder war auch dort.

Befragt, welche Personen meinem Mann und mir als Zeugen bei der Eheschließung zur Verfügung standen, gebe ich

an, dass mein Bruder, ein Nachbar und ein Mann, der mit dem Scheich gekommen ist, die Zeugen waren.

LA: Wo und wann haben Sie Ihren Ehemann kennengelernt?

VP: Ich weiß nicht, wann das war. Wir lernten uns bei einer Hochzeit kennen.

LA: Wessen Hochzeit war das?

VP: Bei einer Freundin.

LA: Wer ist diese Freundin?

VP: Sie war nicht eine richtige Freundin, ein bisschen halt. Sie hieß Halimo Scadiu. Nachgefragt, sie war aus der

Nachbarschaft.

LA: Wie kamen Sie mit Ihrem zukünftigen Ehemann auf der Hochzeit ins Gespräch? VP: Wir kamen dort ins Gespräch.

LA: Beschreiben Sie die Situation?

VP: Wir kamen ins Gespräch. Was soll ich da erzählen?

LA: Wer waren die anderen Gäste der Hochzeit?

VP: Viele aus der Nachbarschaft.

LA: War Ihr Mann alleine dort?

VP: Er war alleine, als ich ihn ansprach. Er war sicher mit vielen aus der Nachbarschaft dort.

LA: Um wen genau handelt es sich bei Ihrem Ehemann?

VP: Er heißt XXXX .

Befragt zu seinem Alter gebe ich an, dass ich sagen würde, dass er 35 Jahre alt ist.



Befragt zu seiner Volksgruppe gebe ich an, dass er der Volksgruppe der Hawiye angehört. Befragt zu seiner beruWichen

Tätigkeit gebe ich an, dass er ein Geschäft hatte und er hat elektronische Sachen verkauft.

LA: Was waren das für elektronische Sachen?

VP: Batterien, Videorekorder, Radios, alles, was man für den Storm braucht.

Befragt, wie alt wir waren, als wir uns auf der Hochzeit der Freundin kennenlernten, gebe ich an, dass ich ungefähr 17

Jahre alt war. Es war zur gleichen Zeit, als wir heirateten. Wie alt mein Ehemann war, danach habe ich nicht gefragt.

LA: Wie viel Zeit verging zwischen Ihrem Kennenlernen und Ihrer Hochzeit?

VP: Ungefähr zwei Monate vergingen.

LA: Wo haben Sie nach der Eheschließung mit Ihrem Ehemann gewohnt? Nennen Sie bitte die konkrete Adresse.

VP: Es war ein Haus in Mogadischu, aber wir lebten nicht lange zusammen.

LA: Wo und bei wem hält sich Ihr Ehemann aktuell auf?

VP: Ich weiß es nicht.

LA: Wo lebt die Familie Ihres Ehemannes?

VP: Die leben immer noch in Mogadischu.

LA: Stehen Sie mit der Familie Ihres Ehemannes in Kontakt? VP: Nein.

LA: Wann hatten Sie den letzten Kontakt zu Ihrem Ehemann? VP: 2009.

LA: Wo hat sich Ihr Ehemann zum damaligen Zeitpunkt befunden? VP: Er war in Äthiopien.

LA: Wie viel Zeit verging nach der Eheschließung bis Sie und Ihr Ehemann in einen gemeinsamen Haushalt zogen?

VP: Er hat eine Wohnung gemietet und ich bin dann dort eingezogen.

Anmerkung: Die Frage wurde mehrmals wiederholt und erörtert.

VP: Vier Monate nach unserer Verlobung.

Nachgefragt, ob es ein Haus oder eine Wohnung war, gebe ich an, dass es ein Haus war.

LA: Wann haben Sie sich von Ihrem Ehemann getrennt? Wann hatten Sie den letzten Kontakt?

VP: 2008. 2005.

LA: Bitte überlegen Sie in Ruhe. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? VP: Mitte 2006. 

(…)

LA: Wann haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

VP: Am 13.12.2017.

LA: Sie haben nunmehr die Möglichkeit, Ihre Beweggründe für das Verlassen Ihrer Heimat ausführlich darzulegen. Bitte

schildern Sie möglichst lebensnahe, also konkret und mit sämtlichen Details, sodass auch unbeteiligte Personen Ihre

Darstellung nachvollziehen können, aus welchem Grund Sie Ihr Heimatland verließen.

VP: Ich habe das Land wegen vieler Probleme verlassen. Ich komme aus einem Minderheitsclan und habe einen Mann

aus dem Mehrheitsclan geheiratet. Nachdem seine Familie erfahren hat, dass er eine Frau aus einem Minderheitsclan

geheiratet hat, hat seine Familie begonnen, Probleme zu machen.

Sie sagten ihm, dass er sich scheiden lassen soll, dass seine Frau ihm nicht würdig wäre. Sie haben ihn unter Druck

gesetzt. Immer wieder sagten sie zu ihm, dass er sich scheiden lassen soll und dann bin ich schwanger geworden.

Nachdem ich das erste Kind bekam und er eines Nachts nach Hause kommen wollte, hat man ihn verletzt. Man hat

ihm in das Bein geschossen und man hat ihn verletzt. Man brachte ihn ins Spital und er wurde gesund.

Ich war damals mit dem zweiten Kind schwanger. Es interessierte die Familie nicht und sie haben ihn immer wieder

unter Druck gesetzt.

Eines Nachts ist er einfach verschwunden und ist nicht nach Hause gekommen.



Nach der Geburt meines zweiten Kindes hat er mich aus Äthiopien angerufen und gesagt, dass er in Äthiopien ist. Von

diesem Zeitpunkt an, hat mir die Familie Probleme gemacht. Sie wollten mir die Kinder wegnehmen. Sie sagten, dass

die Kinder ihnen gehören würden. Ich habe mich mit den Kindern immer wieder versteckt, damit sie mir nicht die

Kinder wegnehmen.

Eines Tages nahmen sie mir die Tochter weg. Sie haben sie von der Schule entführt. Die Nachbarn haben mir das

erzählt. Ich lief zur Schule und der Lehrer sagte, dass er glaubt, dass es die Tante war und ich bin dorthin und sah, dass

sie die Tochter beschneiden wollten. Ich habe geschrien und die Nachbarn sind gekommen.

Ich bin dann mit meiner Tochter nach Hause und die Tante von meinem Mann, seine Schwester und deren Ehemann

sind dann gekommen. Ich wusch gerade die Wäsche und der Cousin von meinem Mann hat dann mit einem Messer

auf mich eingestochen. Ich Tel in Ohnmacht und weiß nicht, was dann passierte. Ich bin im Spital aufgewacht. Ich war

fünf Monate im Spital.

Sogar nach dem Spital wurde ich beleidigt und erniedrigt. Ich wollte dort nicht mehr leben, ich wollte in Sicherheit mit

meinen Kindern leben und habe deshalb das Land verlassen.

Befragt gebe ich an, dass ich im Falle einer etwaigen Rückkehr befürchte, dass ich nicht zurück will.

LA: Warum hat Ihr Mann Sie verlassen?

VP: Weil seine Familie ihm Probleme machte, weil sie nicht mit mir einverstanden sind.

LA: Warum hat Ihr Ehemann Sie zurückgelassen?

VP: Es war nicht leicht, dass er jemanden mitnimmt.

LA: Ihre Argumentation ist nicht glaubhaft. Sie stammen aus einer nicht wirklich armen Familie. Ihr Mann besitzt ein

Geschäft. Wo wäre da das Problem gewesen, sich echte Papiere zu besorgen und gemeinsam, vor allem legal das Land

zu verlassen? Noch dazu hätte Ihr Ehemann Sie schutzlos seiner Familie ausgesetzt. Das ist völlig absurd. VP: Ich lüge

nicht. Alles, was ich sage, entspricht der Wahrheit.

LA: Allein die monatlichen 100 US-Dollar hätten Ihnen mit Ihrem Erbteil ja schon viel früher eine Ausreise ermöglicht,

vielleicht sogar zu Ihrem Mann nach Äthiopien. War das nie eine Option?

VP: Weil ich nicht weiß, wo er lebt. Wenn ich gewusst hätte, wo er lebt und gesund ist, dann wäre ich zu ihm gezogen. 

(…)

LA: Wann hat Ihr Ehemann aus Äthiopien angerufen?

VP: 2009.

LA: Warum gingen Sie nicht zu Ihrem Mann, als er Sie aus Äthiopien angerufen hat? Zu diesem Zeitpunkt wussten Sie,

wo er war. VP: Ich konnte nicht. Ich hatte ja die Kinder.

LA: Warum gingen Sie nicht gemeinsam mit Ihren Kindern nach Äthiopien? VP: Die Kinder waren klein.

LA: Warum wollte die Familie Ihres Mannes Ihre Kinder, schließlich sind es Kinder einer Frau, die einer Minderheit

angehört?

VP: Weil sie wollten, dass die Kinder bei ihnen aufwachsen und nichts mehr mit uns zu tun hätten.

(…)

LA: Wo sind Ihre Kinder geboren?

VP: In Mogadischu.

Befragt zu den Geburtsdaten gebe ich an, dass die XXXX geboren.

Befragt, woher ich die Geburtsdaten meiner Kinder so genau weiß, gebe ich an, dass ich mich daran erinnern kann.

LA: Und Sie merken sich die Daten?

VP: Ja es sind ja meine Kinder, ich habe sie geboren.

LA: Sind Sie im Besitz von Unterlagen, die die Identität Ihrer Kinder bestätigen? VP: Ich habe nichts



LA: Wer ist der Vater Ihrer Kinder?

VP: XXXX .

Nachgefragt, von beiden Kindern.

LA: Welcher Volksgruppe gehören Ihre Kinder an?

VP: Sie sind Hawiye.

LA: Welche Gründe hatten Ihre Kinder, ihr Heimatland zu verlassen? VP: Meine Kinder sind mit mir. Sie haben die

gleichen Gründe.

LA: Welche Befürchtungen haben Sie im Fall einer Rückkehr nach Somalia für Ihre Kinder?

VP: Das Problem, von dem ich weggelaufen bin, ist immer noch dort.

Nachgefragt, ich habe Angst vor dieser Familie und dass man meinen Kindern sagt, von welchem Clan ich bin.

LA: Besuchen Ihre Kinder Bildungseinrichtungen in Österreich?

VP: Ja.

Nachgefragt, sie besuchen hier beide die Schule.

LA: Wann hatten ihre Kinder den letzten Kontakt zu ihrem Vater? VP: 2009.

LA: Hat sich der Vater um seine Kinder gekümmert? Wie hat er die Kinder unterstützt? VP: Er hat sich nicht um die

Kinder gekümmert.

LA: Haben Sie alles angegeben, das Ihnen wichtig erscheint, oder haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen zu

machen?

VP: Ich habe schon alles gesagt. Ich bin nicht ganz gesund. Ich habe hohen Blutdruck und ich bekomme Medikamente.

Röntgenbilder habe ich mit vom Bauch, weil ich manchmal Schmerzen hatte. Den hohen Blutdruck hatte ich schon in

Somalia und habe auch dort schon Medikamente bekommen. Andere Medikamente habe ich nicht. (...)“

9.       Mit Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 2.3.2018 wurden die Anträge auf

internationalen Schutz von XXXX hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005

abgewiesen und ihnen gleichzeitig gemäß § 8 Abs 1 AsylG 2005 der Status von subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt

sowie befristete Aufenthaltsberechtigungen gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 bis zum 2.3.2019 erteilt. Begründend führte

das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Wesentlichen aus, dass die Verfolgung durch die Familie des

Ehemanns wegen einer Mischehe nicht glaubhaft sei. Aufgrund der prekären humanitären Situation in Somalia,

insbesondere der vorherrschenden Nahrungsversorgungsunsicherheit sowie dem Nicht-Vorliegen einer

innerstaatlichen Fluchtalternative sei eine Rückkehr nicht zumutbar, weshalb der Status von subsidiär

Schutzberechtigten zuzuerkennen sei. Hinsichtlich der von XXXX behaupteten Eheschließung wurde wie folgt

beweiswürdigend erwogen (unkorrigiert):

„(…) Die Fortsetzung Ihrer Verschleierungstaktik Tndet sich in Ihren Ausführungen in Bezug auf Ihre Eheschließung. Es

ist den soziokulturellen und religiösen Gegebenheiten Ihres Herkunftslandes geschuldet, dass Kinder im Rahmen einer

Ehe entstehen und davon wird auch in Ihrem Fall ausgegangen. In Bezug auf die Eheschließung respektive hinsichtlich

Ihres Ehemannes kommt das Bundesamt ausgehend von Ihren Darstellungen zu dem Schluss, dass die von Ihnen

aufgestellten Behauptungen nicht der Realität entsprechen. So waren Sie nicht imstand nachvollziehbar anzugeben,

wann die überraschende Trennung von Ihrem Ehemann stattgefunden hätte. Nachdem Sie ausführten, dass es sich

bei der Eheschließung um eine Liebesheirat gehandelt hätte, ist es unter keinen Umständen plausibel, dass es Ihnen

nicht erinnerlich sein sollte, wann die Trennung gewesen wäre. Ergänzend sei an dieser Stelle angeführt, dass sich Ihre

Aussagen zur Eheschließung, deren Hintergründe und zu Ihrem Ehemann als äußerst beiläuTg und unzulänglich

gestalteten. Sämtliche Details mussten im Rahmen der Einvernahme vom 28.02.2018 beharrlich hinterfragt werden.

Im Rahmen der Einvernahme vom 28.02.2018 führten Sie zum Zeitpunkt der Trennung aus, dass es 2008, 2005

gewesen sein könnte. Letztlich legten Sie dar, dass es Mitte 2006 gewesen wäre, dass Sie Ihren Ehemann und Vater

Ihrer Kinder das letzte Mal gesehen hätten. Nachdem sie oMensichtlich über eine gewisse ZahlenaXnität verfügen,

indem Sie darlegten, Sie hätten sich Ihr eigenes Geburtsdatum gemerkt, nachdem Ihnen das Ihre Tante einmal
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genannt hätte, ist es verwunderlich, dass Sie sich im Zusammenhang mit der Benennung des Trennungsjahres

vergleichsweise schwer taten, wäre dieses Ereignis aus einer objektiven Perspektive gesehen ein besonders markantes

Ereignis in Ihrer Vita. Dass Ihr Sohn, dessen Vater Ihr Ehemann gewesen wäre, Ihren Angaben zufolge XXXX geboren

worden wäre und der Zeitpunkt einer Zeugung somit nicht mit Ihren Ausführungen kompatibel wäre, ist selbstredend.

Ihren Behauptungen folgend müsste Ihr Sohn demnach älter sein, als von Ihnen angegeben oder aber die behauptete

Vaterschaft wirft Zweifel auf.

Weitere inhaltliche Schwächen und Widersprüche wurden im Zusammenhang mit Ihren Schilderungen zu Ihrer

Eheschließung dahingehend evident, als Sie dazu befragt wurden, wie Sie Ihren Ehemann kennengelernt hätten und

vor allem, wann. Ihre Darlegungen in Bezug auf jene Situation, als Sie Ihren Ehemann kennengelernt hätten,

vermochten Sie unter keinen Umständen realitätsnahe wiederzugeben, wobei an dieser Stelle ausdrücklich darauf

hinzuweisen ist, dass es bei der Wiedergabe jener Situation keiner Schulbildung bedarf. Darüber hinaus entspricht Ihre

Erzählweise grundsätzlich nicht den Grundanforderungen einer Narration, die für sich den Anspruch erhebt, auf

Tatsachen zu fußen. Befragt, wann Sie Ihren Ehemann kennengelernt hätten, gaben Sie an, dass Sie nicht wüssten,

wann das gewesen wäre, um im weiteren Verlauf der Einvernahme vom 28.02.2018 darzulegen, dass Sie ungefähr 17

Jahre alt gewesen wären und knapp nach der Hochzeit der besagten Freundin selbst die Ehe geschlossen hätten. Zwei

Monate nach dem Kennenlernen Ihres Ehemannes wäre die Ehe geschlossen worden und für den Zeitpunkt der

Eheschließung gaben Sie Ende XXXX an. Ihre eingangs getätigten Ausführungen, dass Sie nicht wissen würden, wann

Sie Ihren Ehemann kennengelernt hätten, sind selbst eingedenk Ihrer geringen Schulbildung deTnitiv nicht

nachvollziehbar und somit auch nicht glaubhaft. Wenn Sie einerseits in der Lage sind, einen Konnex zu Ihrer eigenen

Eheschließung herzustellen, dann ist es völlig absurd, dass Sie andererseits nicht wüssten, wann Sie Ihren Ehemann

kennengelernt hätten. Diese Widersprüchlichkeit Ihrer Aussagen verdeutlicht einmal mehr, dass Sie sich einer

erdachten Geschichte bedienen und nicht gewillt sind, von wahrhaften Ereignissen zu berichten. An dieser Stelle muss

auch darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Details erst nach beharrlichem Nachfragen durch die Leiterin der

Amtshandlung zum Vorschein kamen. (…)“

10.      Gegen die Spruchpunkte I. der Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.03.2018

betreMend die vom Beschwerdeführer als Ehefrau angegebene Frau und die zwei minderjährigen Kinder des BF wurde

Beschwerde erhoben. Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.11.2019 wurden diese anhängigen

Beschwerdeverfahren zu W256 2192498-1, W256 2192496-1 und W256 2192497-1 in weiterer Folge gemäß § 28 Abs. 3

zweiter Satz VwGVG aufgehoben und die Angelegenheiten zur Erlassung neuer Bescheide an das BFA zurückverwiesen.

Dies wurde insbesondere damit begründet, dass sich das BFA mit dem Fluchtgründen der Tochter, der laut Ehefrau des

BF Genitalverstümmelung in Somalia drohen könnte, nicht hinreichend beschäftigt habe.

In einer ergänzenden Stellungnahme datiert mit 22.8.2019 wurde unter anderem moniert, das Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl habe es verabsäumt, „die Fluchtgründe der alleinerziehenden Mutter und ihrer beiden Kinder

(…) ausreichend zu würdigen“.

Am 27.9.2019 langten beim Bundesverwaltungsgericht Kopien des Mutter-Kind-Passes von XXXX samt Befunden vom

2.7.2019, 30.7.2019, 29.8.2019 und 5.9.2019 ein. Dem Mutter-Kind-Pass ist als errechneter Geburtstermin der XXXX

.2020 und als Geburtstermin laut Ultraschall der XXXX 2020 zu entnehmen. Ebenso ist ersichtlich, dass der

gynäkologische Status von XXXX am 16.7.2019 unauMällig war und dass keine besonderen Befunde in der

Schwangerschaft vorliegen, zumal die diesbezüglichen Felder nicht angekreuzt sind.

11.      Mit Erkenntnis des BVwG zu W125 2223927-1/8E, vom 10.10.2019 wurde die Beschwerde des

Beschwerdeführers gegen den Bescheid des BFA vom 10.09.2019 gemäß §°4a, § 10 Abs. 1 Z 1, § 57 AsylG 2005, § 9 BFA-

VG und § 61 FPG als unbegründet abgewiesen.

Die Entscheidung erhält insbesondere folgende Feststellungen:

„(…)

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer, ein somalischer Staatsangehöriger, reiste über Italien in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten

ein und stellte dort laut EURODAC-TreMermeldung am 5.7.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz. In weiterer

Folge wurde ihm in Italien im
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Jahr 2012 subsidiärer Schutz zuerkannt. Auf Grundlage dieses Status wurde ihm zuletzt am 26.10.2016 eine

Aufenthaltserlaubnis bis zum 12.11.2020 erteilt. Es bestehen keine Hinweise, dass ihm der subsidiäre Schutz

zwischenzeitlich aberkannt worden wäre.

Nachdem der Beschwerdeführer auch in Schweden, Deutschland, Frankreich und Malta um internationalen Schutz

ersucht hatte, stellte er am 6.8.2019 in Österreich den vorliegen Antrag auf internationalen Schutz.

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich den oben wiedergegebenen Feststellungen des angefochtenen Bescheides

zur Allgemeinsituation im Mitgliedstaat Italien an.

Konkrete, in der Person des BF gelegene Gründe, welche für die reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung

im Zielstaat sprechen würden, liegen nicht vor.

Der Beschwerdeführer ist gesund.

Im österreichischen Bundesgebiet beTnden sich die vom Beschwerdeführer als Ehefrau angegebene, derzeit

schwangere XXXX die im XXXX geborene, als Tochter bezeichnete XXXX und der im XXXX , als Sohn angegebene XXXX

Der errechnete Geburtstermin ist der XXXX .

XXXX stellte am 21.12.2017 für sich und ihre zwei minderjährigen Kinder XXXX Anträge auf internationalen Schutz in

Österreich. Mit Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 2.3.2018 wurden die Anträge

hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 abgewiesen und gleichzeitig

g e m ä ß § 8 Abs 1 AsylG 2005 der Status von subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt sowie befristete

Aufenthaltsberechtigungen gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 bis zum 2.3.2019 erteilt. Die befristeten

Aufenthaltsberechtigungen wurden zuletzt mit Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

7.5.2019 gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 bis zum 2.3.2021 verlängert. Die Beschwerdeverfahren betreMend § 3 AsylG 2005

sind derzeit beim Bundesverwaltungsgericht anhängig (W256 2192498-1, W256 2192496-1 und W256 2192497-1).

Der Beschwerdeführer lebt seit rund zehn Jahren getrennt von den oben angegebenen Personen. In Österreich

besteht kein gemeinsamer Haushalt. XXXX ist samt Kindern in Wien wohnhaft und sie besuchen den Beschwerdeführer

regelmäßig in seiner Unterkunft in Traiskirchen. Es liegen keine Tnanziellen oder sonstigen Abhängigkeiten zwischen

dem Beschwerdeführer und diesen Personen vor.

Der Beschwerdeführer verfügt im österreichischen Bundesgebiet über keine sonstigen Familienangehörigen oder

Verwandten und es bestehen keine Anhaltspunkte für besonders ausgeprägte private oder beruWiche Bindungen

respektive eine fortgeschrittene Integration.

Es bestehen keine Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen betreMend die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und die Antragstellungen auf

internationalen Schutz beruhen auf den Angaben des Beschwerdeführers, den vorliegenden EURODAC-

TreMermeldungen und den Antwortschreiben der französischen, maltesischen, italienischen schwedischen und

deutschen Behörden auf die von Österreich gestellten Informationsersuchen. Die Feststellungen zum

gegenständlichen Antrag ergeben sich aus dem Verwaltungsakt.

Dass dem Beschwerdeführer in Italien subsidiärer Schutz zuerkannt wurde und seine Aufenthaltserlaubnis bis zum

12.11.2020 gültig ist, ergibt sich insbesondere aus dem in Vorlage gebrachten „Travel document for foreigners“ und

dem italienischen Antwortschreiben vom 19.8.2019. Den eigenen Angaben des Beschwerdeführers anlässlich seiner

Erstbefragung lässt sich entnehmen, dass ihm im Jahr 2012 der Schutzstatus zuerkannt wurde. Angesichts des in

Vorlage gebrachten „Travel document for foreigners“ mit dem darin ersichtlich Vermerk „Titolare di protezione

sussidiaria“ und des Umstandes, dass die italienischen Behörden selbst, aber auch die schwedischen und maltesischen

Behörden auf den subsidiären Schutzstatus des Beschwerdeführers hingewiesen haben, dürfte der Beschwerdeführer

oMenbar versehentlich vom „Asylstatus“ gesprochen haben, zumal auch in der Beschwerde nicht bestritten wurde,

dass der Beschwerdeführer in Italien subsidiär schutzberechtigt ist. Da im Antwortschreiben der italienischen

Behörden auf die gültige Aufenthaltserlaubnis aufgrund subsidiären Schutzes hingewiesen, jedoch ein allfällig
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anhängiges Aberkennungsverfahren nicht erwähnt wurde und auch der Beschwerdeführer selbst nicht einmal

behauptete, der Status würde ihm aberkannt werden, bestehen keine Hinweise auf eine zwischenzeitige Aberkennung

des Schutzstatus in Italien.

Die Gesamtsituation von subsidiär Schutzberechtigten und anerkannten Flüchtlingen resultiert aus den

Länderfeststellungen des angefochtenen Bescheides, welche auf alle entscheidungsrelevanten Fragen eingehen. Das

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat in seiner Entscheidung neben Ausführungen zur Unterbringung von

Schutzberechtigten auch Feststellungen betreMend den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen und zur

medizinischen Versorgung getroMen. Zudem trat der Beschwerdeführer den Feststellungen zur Lage in Italien weder

vor der Verwaltungsbehörde noch im Beschwerdeverfahren entgegen.

Dass der Beschwerdeführer gesund ist, ergibt sich aus seinen Angaben vor der Verwaltungsbehörde. Bis dato wurden

keine gesundheitlichen Probleme oder Beeinträchtigungen geltend gemacht.

Zu den vom Beschwerdeführer behaupteten familiären Anknüpfungspunkten im österreichischen Bundesgebiet ist

anzumerken, dass die in den Feststellungen angeführten Personen von ihm im gegenständlichen Verfahren als seine

Ehefrau und seine Kinder bezeichnet wurden. Hinsichtlich einer Eheschließung mit XXXX sowie betreMend die Geburt

von XXXX wurden keine Nachweise beigebracht und aus einer Zusammenschau respektive einem Vergleich der

Angaben des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren und der Angaben von XXXX in ihrem Asylverfahren

sowie als gesetzlicher Vertreterin im Asylverfahren von XXXX hat sich ergeben, dass angesichts von Unstimmigkeiten

respektive Widersprüchen im Vorbringen des Beschwerdeführers und jenem von XXXX zumindest Zweifel am

Wahrheitsgehalt der Angaben des Beschwerdeführers angebracht sind. So gab XXXX anlässlich der Erstbefragung am

22.12.2017 zwar als Ehemann XXXX an, führte jedoch im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme am 28.2.2018

XXXX als Ehemann und an weiterer Stelle XXXX als Vater ihrer Kinder an. Auch zur Frage des letzten Kontakts mit ihrem

Ehemann machte XXXX unterschiedliche Angaben. Zunächst erwähnte sie das Jahr 2009, dann sprach sie von 2008

oder 2005 und nach nochmaliger Befragung gab sie Mitte 2006 an (siehe Seiten 7 und 8 der Niederschrift vom

28.2.2018). Der Beschwerdeführer selbst gab im Laufe des gegenständlichen Verfahrens an, Somalia im Juni 2008

verlassen zu haben und seit zehn Jahren getrennt von seiner Familie zu leben.

Im gegenständlichen Verfahren kann jedoch eine nähere Prüfung der familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers

dahingestellt bleiben, zumal sich auch unter Zugrundelegung der vom Beschwerdeführer behaupteten familiären

Anknüpfungspunkte in Österreich keine entscheidungsrelevante Änderung in casu ergibt, insbesondere erfolgt kein

unverhältnismäßiger EingriM in das Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens gemäß Art 8 EMRK (siehe dazu

Punkt 3.1.3.). Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach XXXX seine schwangere Ehefrau und XXXX . seine

minderjährigen Kinder seien, wird daher ohne nähere Prüfung der rechtlichen Beurteilung des gegenständlichen

Erkenntnisses zugrunde gelegt. Da der Beschwerdeführer bis dato nicht ausdrücklich behauptete, Vater des

ungeborenen Kindes zu sein, und XXXX . entsprechend der Aktenlage in den Beschwerdeverfahren W256 2192498-1,

W256 2192496-1 und W256 2192497-1, ebenso kein diesbezügliches Vorbringen erstattete, konnte jedenfalls nicht

festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer tatsächlich der Vater des ungeborenen Kindes ist.

Die Feststellungen zu den Anträgen auf internationalen Schutz von XXXX zum Ablauf respektive Stand ihrer

Asylverfahren und zu ihrem Status in Österreich ergeben sich aus einer Einsichtnahme in die Verwaltungs- und

Gerichtsakten bezüglich der Beschwerdeverfahren W256 2192498-1, W256 2192496-1 und W256 2192497-1, aus einer

Einsicht in das Informationsverbundsystem Zentrales Fremdenregister und den vom Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl ergänzend in Vorlage gebrachten Aktenbestandteilen (Aktenvermerk vom 3.5.2019 und Bescheide vom

7.5.2019). Dem im Rahmen dieser Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegten Mutter-Kind-Pass lässt

sich der errechnete Geburtstermin in Bezug auf die bei XXXX . vorliegende Schwangerschaft entnehmen.

Dass zwischen den genannten Personen kein gemeinsamer Haushalt besteht, lässt sich aktuellen Auszügen aus dem

Zentralen Melderegister und aus dem Betreuungsinformationssystem über die Gewährleistung der vorübergehenden

Grundversorgung entnehmen. Während aus dem Zentralen Melderegister ersichtlich ist, dass XXXX . sowie ihre Kinder

in Wien wohnhaft sind, geht aus dem Grundversorgungsinformationssystem und auch aus den eigenen Angaben des

Beschwerdeführers hervor, dass er in Traiskirchen untergebracht ist. Aus seinen Angaben bei der niederschriftlichen

Einvernahme am 5.9.2019 ergibt sich, dass regelmäßige Besuche stattTnden („Jeden Abend kommen sie hier her nach

Traiskirchen“) und dass der Beschwerdeführer seit zehn Jahren getrennt von XXXX . samt Kindern lebt.



Dass zwischen dem Beschwerdeführer und XXXX . keine Tnanziellen oder sonstigen Abhängigkeiten bestehen, ergibt

sich zum einen aus den Angaben des Beschwerdeführers anlässlich der niederschriftlichen Einvernahme am 5.9.2019,

wonach er die Frage nach einem bestehenden Tnanziellen Abhängigkeitsverhältnis ausdrücklich verneinte, und zum

anderen aus dem Umstand, dass sowohl der Beschwerdeführer als auch XXXX Leistungen im Rahmen der

Grundversorgung beziehen. Auch wenn der Beschwerdeführer regelmäßig von XXXX . samt Kindern besucht wird,

vermag darin noch keine existenzielle Abhängigkeit erblickt werden, die einer Überstellung des Beschwerdeführers

nach Italien entgegenstehen würde, zumal zu berücksichtigen ist, dass er von XXXX zehn Jahre getrennt war und im

österreichischen Bundesgebiet kein gemeinsamer Haushalt besteht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür,

dass XXXX . hinsichtlich der Betreuung ihrer Kinder auf den Beschwerdeführer angewiesen wäre, zumal sie auch

während seiner Abwesenheit die Kinderbetreuung bewerkstelligen konnte. Im Übrigen machte der Beschwerdeführer

selbst auch nicht geltend, sich an der Kinderbetreuung beteiligt zu haben beziehungsweise sich zu beteiligen. Vielmehr

gab XXXX . anlässlich ihrer niederschriftlichen Einvernahme im Asylverfahren am 28.2.2018 ausdrücklich an: „Er

(Anmerkung: der Vater) hat sich nicht um die Kinder gekümmert“.

Dass keine Anhaltspunkte für besonders ausgeprägte private oder beruWiche Bindungen respektive eine

fortgeschrittene Integration bestehen, ergibt sich aus den Angaben des Beschwerdeführers. Abgesehen vom

Verrichten von Hilfstätigkeiten wie etwa Geschirrspülen und Putzen in der Unterkunft, wofür er neun Euro pro Tag

erhält, machte der Beschwerdeführer keine sonstigen Integrationsbemühungen geltend (wie etwa sonstige soziale

Kontakte, Teilnahme an Deutschkursen, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Vereinsmitgliedschaften). Im Übrigen trat er

auch nicht im Rahmen der Beschwerde den Feststellungen der Verwaltungsbehörde entgegen, wonach keine weiteren

sozialen Kontakte bestehen würden und keine besondere Integrationsverfestigung seiner Person vorliege.

(…)“

12.      Der BF kam seiner VerpWichtung zur Ausreise, welche in der Entscheidung des BVwG in seinem ersten

Dublinverfahren in Österreich zu W125 2223927-1/8E, vom 10.10.2019 enthalten war, nicht nach, sondern blieb in

Österreich.

13.      Mit Bescheiden des BFA vom 05.02.2020 wurde der Ehefrau und den zwei minderjährigen Kindern in Österreich

die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Dies wurde damit begründet, dass der Fluchtgrund der Tochter glaubhaft sei und

war der Ehefrau des BF und dessen minderjährigem Sohn im Rahmen des Familienverfahrens der Asylstatus in

Österreich zuerkannt worden.

14.      Nunmehr stellte der BF am 17.02.2020 einen weiteren (den gegenständlichen) Antrag auf internationalen Schutz

in Österreich.

Der Beschwerdeführer am 17.02.2020 im Rahmen der Erstbefragung aufgrund des neuerlichen Antrages in Österreich

von Organen des öMentlichen Sicherheitsdienstes einvernommen. Er wurde darüber belehrt, dass in Österreich nur

einmal über eine Angelegenheit entschieden werden kann. Er wurde darauf hingewiesen, dass im gegenständlichen

Verfahren aufbauend auf der bereits rechtskräftig festgestellten Unzuständigkeit Österreichs ausschließlich die Frage

geprüft werde, ob seit der Rechtskraft der Vorentscheidung neue Tatsachen entstanden seien, wonach nunmehr

Österreich für das Verfahren zuständig wäre. In Österreich würden seine Ehefrau, sein Sohn und seine Tochter leben.

Auf Vorhalt, dass bereits eine Entscheidung ergangen ist, wonach sich der BF nach Italien zurückzubegeben hat und

befragt, ob er dies gemacht hat, verneinte dies der BF. Er gab an, nicht überstellt worden zu sein, er habe in Italien den

subsidiären Schutzstatus, sei dann jedoch selbständig nach Österreich weitergereist. Weil seine Familie in Österreich

asylberechtigt sei, wolle er in Österreich leben.

Nach durchgeführter Rechtsberatung und in Anwesenheit eines Rechtsberaters erfolgte am 04.03.2020 die

niederschriftliche Einvernahme vor dem BFA. Der Beschwerdeführer tätigte insbesondere folgende Angaben:

„(…)

LA:      Sind Sie mit dem Rechtsberater, der Ihnen für diese Einvernahme zur Seite gestellt wird, einverstanden?

VP:     Ja.

LA:      Haben Sie sich einer Rechtsberatung unterzogen? Wann?

VP:      Ja. Heute.



LA:      Fühlen Sie sich psychisch und physisch in der Lage, die Befragung zu absolvieren?

VP:      Ja.

LA:      Sind Sie derzeit in ärztlicher Betreuung und/ oder Behandlung bzw. Therapie?

VP:      Nein. Nachgefragt nehme ich auch keine Medikamente.

LA:      Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

VP:      Sehr gut.

LA:     Haben Sie bis jetzt im Verfahren zur Ihrer Person und den Fluchtgründen die Wahrheit gesagt?

VP:      Ja. Nachgefragt gebe ich an, dass Name und Geburtsdatum der Wahrheit entsprechen.

LA:      Haben Sie Beweismittel oder Identitätsbezeugende Dokumente, die Sie vorlegen können und welche Sie bisher

noch nicht vorgelegt haben?

VP:      Nein. Die italienischen Dokumente habe ich bereist abgegeben beim ersten Asylantrag.

LA:      Wo befindet sich Ihr Reisepass?

VP:      Nein. Ich habe keinen. Der wurde mir abgenommen.

(Laut Sicherstellungsprotokoll wurde Reisedokument XXXX )

LA:      Haben Sie andere Dokumente?

VP:      Keine. Ich habe eine ital. ID-Card, die wurde mir aber wieder ausgefolgt. Die ist bei mir zuhause.

LA:      Haben Sie einen Vertreter beziehungsweise einen Zustellbevollmächtigten in Ihrem Asylverfahren?

VP:     Ja. (Anm: Vollmacht im Akt.)

LA:      Weiß Ihr Vertreter von der Einvernahme?

VP:      Ja. Nachgefragt konnte er nicht kommen, weil er meinte es reicht, wenn ich selbst anwesend bin.

LA:      Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen, CH, Lichtenstein oder in Island Verwandte, zu denen ein Tnanzielles

Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht?

VP:     Nein.

LA:      Haben Sie in Italien Verwandte?

VP:      Nein.

LA:      Haben Sie in Österreich aufhältige Eltern oder Kinder (Blutverwandtschaft oder durch Adoption begründet).

VP:      Ich habe in Österreich 2 Kinder und 1 Frau. Nachgefragt Frau und beide Kinder haben positives Asyl in

Österreich.

LA:      Leben Sie mit einer sonstigen Person in einer Familiengemeinschaft oder in einer familienähnlichen

Lebensgemeinschaft. Falls dies der Fall ist, beschreiben Sie diese Gemeinschaft.

VP:     Ja. Jetzt schon. Nachgefragt bin ich seit XXXX .2020 mit ihr an einer gemeinsamen Adresse. AW korrigiert nach

Nachschau ZMR: Sorry seit XXXX .2020.

LA:      Wie lange sind Sie mit ihrer Frau in einer Beziehung?

VP:      Seit 2005 kenne ich meine Frau. Nach einem Monat haben wir geheiratet. Vor der Heirat waren wir nur 1 Monat

zusammen. Davor sah ich meine Frau nur zufällig auf der Straße.

LA:      Sind Sie standesamtlich verheiratet oder traditionell?

VP:      Nach islamischen Recht, traditionell. Ihr Bruder hat uns verheiratet. Nachgefragt gibt es keinen schriftlichen

Nachweis über die Ehe. Ein Scheich hat die Ehe geschlossen.

LA:      Wie geht es Ihrer Frau und den Kindern gesundheitlich?

VP:      Es geht ihnen gut.



LA:      Sie waren in Italien aufhältig, wie lange waren Sie insgesamt aufhältig?

VP:      Ich habe in Italien nie durchgehend gelebt. 2011 eingereist bis 2013. Dann nach Schweden. Dann wurde ich

zurück nach Italien gebracht und war dort wieder 2 Jahre aufhältig. Ich war bis 2015 dort und reiste nach Italien.

Danach reiste ich nach Frankreich und bin dann wieder freiwillig nach Italien (2016). Ende 2016 fuhr ich nach Malta und

lebte dort bis 2019 und bin dann nach Österreich. In Malta hatte ich eine Arbeit.

LA:      Sie haben angegeben seit 2005 verheiratet zu sein. Wann genau war die Hochzeit und wo hat diese

stattgefunden?

VP:      Ich kann das nicht sagen. Nachgefragt würde ich eher Mitte des Jahres 2005 sagen. Die Hochzeit war in

Mogadishu in dem Haus ihrer Eltern. Nachgefragt war ich (AW rechnet…30 sek.) zwischen 18 und 20 Jahren. Ich weiß

nicht. Ich bin jetzt 36 oder 38 Jahre alt. Nein, ca. 20 oder 21 Jahre alt. Nachgefragt war meine Frau jünger als ich glaub

ich 16 Jahre alt. Sie ist 1987 geboren.

LA:      Ist Ihre Frau zurzeit berufstätig?

VP:      Nein. Sie besucht einen Deutsch Kurs.

LA:      Wie alt sind Ihre Kinder? Was machen Ihre Kinder zurzeit in Österreich?

VP:      Meine Kinder besuchen beide die Schule. Tochter ist 14 und mein Sohn ist bald 12 Jahre alt. AW korrigiert die

Tochter wird heuer 14 Jahre alt und der Sohn wird heuer 12 Jahre alt. Im Oktober werden sie 14 und 12.

LA:      Warum sind Sie erst so spät mit Ihrer Familie zusammengezogen?

VP:      Es gab immer Probleme. Ich war 3 Jahre lang im Gefängnis in Libyen. Danach kämpfte ich überhaupt irgendwo

sesshaft zu werden. Ich wusste auch nicht wo meine Frau und meine Kinder sind.

LA:      Seit wann wissen Sie das Ihre Frau und Kinder sich in Österreich befinden?

VP:      Erst seit Mai 2019.

LA:      Sie wurden untergebracht und versorgt von den italienischen Behörden?

VP:      Nein.

LA:      Haben Sie versucht eine Unterkunft zu bekommen?

VP:      Man bekommt Dokumente und man muss sich selbst versorgen. Nachgefragt habe ich keine Tnanzielle

Unterstützung vom Staat bekommen.

LA:      Haben Sie irgendwann mal gearbeitet in Italien?

VP:      Nein. Es gibt kaum Arbeit. Nachgefragt war ich in Italien nie im Gefängnis.

LA:      Welche Versuche haben Sie unternommen um eine Arbeit zu finden?

VP:      Es gibt ja kaum Arbeit in Italien. Frage wird wiederholt. Ich war in Hotels, bei ReinigungsTrmen und ich war bei

Zeitungsausträgern. Nachgefragt muss man sich bewerben um eine höhere Chance auf eine Arbeit zu haben. Ich habe

mich für diese Stellen nur beworben.

Nachgefragt habe ich in den ganzen Jahren in Italien nicht mal einen Tag gearbeitet.

LA:      Beschreiben Sie mir bitte Ihren Tagesablauf:

VP:      Ich koche für die Kinder. Hole sie von der Schule ab. Bringe ihnen Bücher aus der Bücherei, damit diese es lesen

können. Nachmittags bringe ich meinen Sohn zum Fußball spielen.

LA:      Was machen Sie mit Ihrer Frau?

VP:      Einkaufen. Sie wurde am Bauch operiert und kann keine schweren Sachen tragen. Ich helfe ihr beim Tragen.

LA:      Inwiefern sind Sie von Ihrer Frau und den Kindern abhängig?

VP:      Frage wird wiederholt: Ich brauche meine Familie bis zum Ende meines Lebens.

LA:      Inwiefern sind Ihre Frau und Ihre Kinder von Ihnen abhängig?

VP:      Auch dasselbe. Heute wollte sie mit mir hierherkommen, aber ich wollte nicht, dass sie ihren Deutsch Kurs



versäumt.

LA:      Wer kommt für Ihren Lebensunterhalt auf?

VP:      Sie bekommt vom Sozialamt Geld. Ich selbst werde von meinem Schwager unterstützt. Der ist in Wien.

LA:      Warum haben Sie vorhin keine Verwandtschaft in Österreich behauptet?

VP:      Er ist ja kein Verwandter, sondern meine Familie.

LA:      Sie sind der Vater beider Kinder?

VP:      Ja. Ich bin auch bereit einen DNA Test zu machen, falls die Behörde Zweifel daran hat.

LA:      Kennen Sie einen Herrn XXXX ?

VP:      Das bin ich. Das ist somalische Schreibweise.

LA:      Wo haben Sie sich im Jahre 2009 aufgehalten?

VP:      Libyen… nein.. damals reiste ich über Äthiopien und Sudan nach Libyen.

LA:      Wo haben Sie sich zum Zeitpunkt der Ihres zweiten Kindes aufgehalten?

VP:      Ich war nicht dabei. Ich war in Äthiopien.

LA:      Haben Sie Ihre Frau mal verlassen?

VP:      Nein.

Vorhalt LA: Auszug EV Frau:

LA: Warum hat Ihr Mann Sie verlassen?

VP: Weil seine Familie ihm Probleme machte, weil sie nicht mit mir einverstanden sind.

LA:      Möchten Sie dazu etwas angeben?

VP:      Das ist richtig. Nachgefragt bin ich geflüchtet damals. Meine Familie hat mir Probleme gemacht.

LA:      Wann genau haben Sie Ihre Familie verlassen?

VP:      2008 im Juni.

LA:      Wann wurden Ihre Kinder geboren?

VP:      Meine Tochter ist XXXX geboren und mein Sohn nach meiner Ausreise im Jahr XXXX . Nachgefragt XXXX ist mein

Sohn geboren und die Tochter XXXX .

LA:      Wann genau haben Sie Somalia verlassen?

VP:      Im Juni 2008.

LA:      Hat Ihre Frau dann immer gewusst wo Sie sich aufgehalten haben?

VP:      Ab Äthiopien hat sie nicht gewusst wo ich mich aufhalte. Nachgefragt wo ich in Äthiopien war, wusste sie meinen

Aufenthalt, danach nicht mehr.

LA:      Warum ist Ihre Frau nicht mit Ihnen nach Äthiopien?

VP:      Wir hatten nicht genug Geld. Außerdem hatte sie ja noch das Kind bei sich und war schwanger.

LA:      Bevor Sie nach Österreich reisten, wann war der letzte Kontakt zu den Kindern?

VP:      2009. Als ich in Äthiopien war.

LA:      Passierte etwas Wesentliches in Ihrem Leben als Ihr erstes Kind auf die Welt gekommen ist?

VP:      Ich wurde angegriMen. Von meiner Familie. Von meiner Tante väterlicher Seite. Der Sohn hat mich am Bein

angeschossen, gottseidank nur gestreift.

Vorhalt:

LA:     Es wurde ein Konsultationsverfahren mit Italien eingeleitet. Der Staat Italien lehnte in Ihrem Fall mit Schreiben



einer Übernahme nach Dublin III Vo ab, da Sie laut Italien subsidiär Schutzberechtigte(r) sind (Schutz im EWR Staat).

Seitens des BFA ist nunmehr geplant, den gegenständlichen Antrag auf int. Schutz von Ihnen gem. § 4a AsylG 2005

zurückzuweisen und Sie aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Italien auszuweisen. 

(AW wird Antwortschreiben der italienischen Behörde vorgehalten).

Sie dürfen dazu eine Stellungnahme abgeben.

VP:     Ich bin nicht glücklich darüber. Ich bin froh das ich meine Familie gefunden habe und möchte mit Ihnen

zusammenleben.

LA:      Warum ist Ihre Frau nicht zu Ihnen nach Italien gereist?

VP:      Sie wusste ja nicht wo ich bin und ich wusste nicht wo sie ist.

LA:      Warum ist es Ihnen nicht möglich nach Italien zurückzukehren?

VP:      Ich möchte bei meiner Familie bleiben.

LA:      Ihnen wird die Möglichkeit eingeräumt, in die allgemeinen LFST des BFA Italien samt dem darin enthalten

Quellen Einsicht und Stellung zu nehmen. Möchten Sie die Länderfeststellungen zu Italien ausgefolgt bekommen?

VP:      Nein.

LA:     Haben Sie bereits ein Beratungsgespräch zur freiwilligen Rückkehr absolviert?

VP:     Ja.

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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